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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Realisierte und in Realisierung befindliche Bauvorhaben in vergleichbar belasteten 
städtebaulichen Lagen belegen (z. B. Köln Eifelplatz, Neuss – Südliche Furth), dass 
eine nachhaltige Bewältigung der Lärmproblematik gegeben ist. 
 
Nur durch entsprechend hohe und geschlossene Baukörper ist eine ausreichend wirk-
same Lärmabschirmung neuer und bestehender Wohnnutzungen möglich. Der Ge-
schosswohnungsbau stellt hierzu die bevorzugte Option dar. Durch die Zonierung der 
Neubaugrundrisse und Ausbildung schallschützender Fassaden entstehen bauliche 
Anlagen, die nachweislich zu Wohnzwecken geeignet sind. 
Eigenheime in Form von freistehenden Einzel- und Doppelhäusern sind an dieser Stel-
le in Opladen städtebaulich nicht gewünscht und auch nicht sinnvoll. Hier soll das 
Stadtzentrum in geeigneter Weise durch eine urbane Bebauung ergänzt werden. 
 
Es besteht darüber hinaus auf den Entwicklungsflächen der nbso-Westseite keine 
ausschließliche Präferenz für geförderten (sozialen) Wohnungsbau. 
Im Vorlauf der Planung erfolgten Interessenbekundungen privater Investoren. Diese 
belegen ein großes Interesse für private Investitionen an diesem Standort. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine umfassende schalltechnische 
Untersuchung (Peutz Consult GmbH, 04.04.2016) erstellt, in der auch die zukünftigen 
Belastungszahlen für die Bahnstrecke zu Grunde gelegt wurden. Die im Bebauungs-
plan zur Offenlage getroffenen Maßnahmen stützen sich auf dieses Gutachten, des-
sen Methodik und Ergebnis durch Fachbehörden geprüft und anerkannt wurde. Dar-
über hinaus sind die geplanten Maßnahmen das Ergebnis der Abwägung aller privater 
und öffentlicher Belange gegen- und untereinander (siehe hierzu die Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 208 B/II Kapitel 7.6.3, 10.9). 
 
Im Hinblick auf die Erschütterungen durch den Schienenverkehr sind im Bebauungs-
plan keine Maßnahmen festgesetzt worden, da aufgrund der noch zu verlegenden 
Gleise Messungen derzeit nicht zielführend sind. Entsprechende Untersuchungen und 
die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahren nach Verlegung der Gütergleise. 
 
Es gibt bereits praktische und auch wirtschaftlich vertretbare Lösungen (z. B. Köln, 
Eifelplatz) wie Gebäude vor Erschütterungen geschützt werden, so dass auf jeden Fall 
an dieser Stelle erschütterungsfreie Wohnungen umsetzbar sind. 
 
Nach Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich der Schall- und Erschüt-
terungsimmissionen können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für alle Men-
schen gewährleistet werden.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II/A2: 208_II_3(2)_Stellungnahme_02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Zu SO 1.1 - 1.5 
Hochhäuser gelten städtebaulich als die prägnantesten Stadtbausteine und sind daher 
nur mit Bedacht einzusetzen. 
Der neu geplante Bahnhofsbereich in Opladen als künftigem Kristallisationspunkt des 
bevölkerungsreichsten Stadtteils Leverkusens bedarf aus städtebaulichen Gründen 
einer baulichen Akzentuierung innerhalb des Gesamtgefüges der Neuen Bahnstadt 
Opladen. 
Das Präferieren eines Torhauses als symbolischer Eingang und somit auch städtebau-
lichem Verbindungselement zwischen Ost- und Westseite der Bahn, fußt auf Ergeb-
nissen breit angelegter Bürgerbeteiligungsverfahren innerhalb der Erarbeitung des 
STEK für den Ortsteil Opladen und wurde anschließend durch die städtebauliche Pla-
nung zur Entwicklung der Westseite übernommen und fortgeführt. 
Neben der öffentlichen Nutzung als Verwaltungsstandort wird dieses Gebäude auch 
als Ersatz für das entfallene Bahnhofgebäude vorgesehen und erhält hierdurch eine 
übergeordnete Bedeutung, die architektonisch zum Ausdruck gebracht wird. 
Die Forderung des BauGB entsprechend § 1a und hier insbesondere Absatz 2 mit 
Grund und Boden sparsam umzugehen, rechtfertigt weiterhin an diesem Standort die 
Entwicklung einer verdichteten Bebauung mit einer erhöhten Geschosszahl. 
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Insbesondere die sehr gute verkehrliche Erschließung und somit Erreichbarkeit und 
Frequentierung ist die Grundlage für die Planung einer städtebaulichen Verdichtung 
am Standort Bahnhof Opladen. Allgemeine stadtbauhistorische oder philosophische 
Betrachtungen treten bei dieser Abwägung in den Hintergrund. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes definiert die Rahmenbedingungen, um die vielfälti-
gen Nutzungsanforderungen an diesem zentralen Standort, die städtebauliche Zielset-
zung zur geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie die zur architektonischen 
Stadtgestaltung beitragenden Elemente zusammenzuführen. Die Qualitätssicherung 
soll auch weiterhin durch nachfolgende Investoren- und Architektenwettbewerbe si-
chergestellt werden.  
 
Die notwendigen Stellplätze für das Torhaus sollen im angrenzenden Sondergebiet 
Teilbereiche SO 1.1 – 1.3 nachgewiesen werden, da in diesem Bereich die zentrale 
Anordnung von Stellplätzen städtebaulich vorgesehen ist und die Zu- und Abfahrten 
vom nördlichen Kreisverkehr bzw. von der „Neuen Bahnallee“ aus direkt angefahren 
werden können. Durch die Zuordnung der Zufahrten sowie die Bündelung des ruhen-
den Verkehrs in diesem Abschnitt wird es ermöglicht, andere Teilbereiche verkehrsfrei 
zu gestalten und hierdurch Aufenthaltsqualitäten zu sichern.  
 
Die Fläche des SO 1.1 – 1.3 ist ausreichend groß bemessen, um hier die Errichtung 
eines eigenständigen Parkhaus zu ermöglichen. Nach den bisherigen Planungen soll 
für das Torhaus ein separates Parkhaus erstellt werden. In diesem Parkhaus sollen 
neben den Stellplätzen für das Torhaus auch in direkter Nähe zum Bahnhof 60 P+R-
Stellplätze nachgewiesen werden. Insofern ist dieses Parkhaus unabhängig von dem 
geplanten Einkaufszentrum und den dortigen Parkmöglichkeiten zu sehen. Da der Be-
bauungsplan keine Eigentumsverhältnisse reguliert, ist hierüber auch nicht festgelegt, 
dass ein Investor für das Einkaufszentrum auch die Stellplätze für das Torhaus errich-
ten muss.  
 
Der Bebauungsplan trifft weiterhin Regelungen zu den Grundstücksflächen, die über-
baut werden dürfen. Diese werden durch Baugrenzen bzw. Baulinien bestimmt. Ist 
eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese grundsätzlich 
nicht überschreiten, jedoch beliebig unterschreiten. Ist eine Baulinie festgesetzt, so 
muss auf dieser Linie gebaut werden. Ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen 
kann in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden. Baulinien sind in diesem Bebau-
ungsplan beispielsweise im SO 1.4 zur Sicherung von Raumkanten und Eckbereichen 
an städtebaulich prägnanten Stellen festgesetzt. 
Die bauliche Ausgestaltung der Gebäude ist nicht Aufgabe des Bebauungsplanes.  
Ferner sind für den gesamten nördlichen Bereich Investoren- bzw. Architektenwettbe-
werbe vorgesehen, so dass letztendlich eine ganzheitliche Betrachtung und die archi-
tektonische Qualität gesichert sind, die auch die Belichtung der Wohnungen mit einbe-
ziehen. Weiterhin werden baurechtliche Anforderungen zur Belichtung gemäß Bau-
ordnung im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren überprüft. 
 
Dachform und Dachneigung sind wesentlich bestimmend für die Gesamterscheinung 
einer Bebauung und damit auch ein wesentliches Gestaltungselement der Stadt. 
In der Umgebung des Plangebietes finden sich neben geneigten Dächern auch Flach-
dächer und flach geneigte Dächer. In der bauhistorischen Entwicklung nehmen das 
Flachdach und flach geneigte Dächer im Laufe der Geschichte einen immer stärkeren 
Stellenwert ein. Daher werden für das Entwicklungsgebiet der nbso-Westseite analog 



 
 
 

10 
 

zur nbso-Ostseite Flachdächer und flach geneigte Dächer bis zu einer Dachneigung 
von 15 Grad als zulässig festgesetzt. 
Solaranlagen sind heutzutage auf fast jeder Dachform umsetzbar. Bei Flachdächern 
besteht der Vorteil, dass die Anlagen beliebig und somit auch optimal ausgerichtet 
werden können.  
 
Zu Einfahrt / Ausfahrt SO 1.1 - 1.5 
Der Kreisverkehr würde, wenn die Zufahrt zum Parkhaus nicht fließend abgewickelt 
werden kann, immer einen Rückstau erfahren. Eine Zufahrt direkt von der Neuen 
Bahnallee aus als Linksabbieger ist aus Platzgründen nicht umsetzbar und darüber 
hinaus auch verkehrstechnisch nicht empfehlenswert.  
Ebenso ist die Ausfahrt direkt an der Zufahrt zum Kreisverkehr nicht praktikabel. Damit 
entstehen Rückstaus direkt innerhalb des Parkhauses, da die Freiherr-vom-Stein-
Straße als „untergeordnet" bei der Einfahrt in den Kreisverkehr einzustufen ist. 
 
Zu SO 2.1 – 2.2 
Im städtebaulichen Entwurf werden u. a. Erschließungsstraßen und Grundstücksflä-
chen mit Gebäuden dargestellt. Explizite Zuwegungen sind hier nicht dargestellt. 
Die Ausführungen zur Zuwegung im Bereich des SO 2.1 – 2.2 werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die verkehrstechnisch attraktive Lage des Sondergebietes südlich des geplanten ZOB 
soll einer großen Zahl von Nutzern zugutekommen. Um die zur Verfügung stehenden 
bebaubaren Flächen zu diesem Zweck nutzen zu können, ist die Anlage ebenerdiger 
Stellplatzanlagen nicht sinnvoll. Dementsprechend soll die Unterbringung des ruhen-
den Verkehrs überwiegend in Tiefgaragen bzw. in untergeordnetem Maße auch in 
Parkhäusern oder Parkpaletten erfolgen. 
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Stellungnahmen bzgl. der Höhe des Torhauses, des Entfalls der Festsetzung zu 
Flachdächern sowie bzgl. der Zufahrt zu einem möglichen Parkhaus aus dem nördli-
chen Kreisverkehr wird nicht gefolgt.  
Die weiteren Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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II/A3: 208_II_3(2)_Stellungnahme_03 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
 
Zu 1. 
Die Ausführungen vom Einwender zu den geplanten Einzelhandelsnutzungen (SB-
Warenhaus mit Drogeriefachmarkt sowie kleinteiligen Ladenlokalen oder Lebensmit-
telmarkt zuzüglich Bio-Markt) entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Planung. Die 
Verträglichkeitsanalyse für einen Einzelhandelsstandort auf der nbso-Westseite (Stadt 
+ Handel 2016) vom 5. April 2016 empfiehlt - unter Berücksichtigung der Verträglich-
keit - die Ansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes (1.800 m2 Gesamtverkaufsflä-
che), vier Fachmärkte, ein Kaufhausformat sowie kleinteilige Ladenlokale. 
Im ergänzenden Bericht (Stadt + Handel 2016) Variante 1: Verbrauchermarkt und Va-
riante 2: Supermarkt + Biomarkt vom 5. April 2016 wird neben den bereits empfohle-
nen Einzelhandelsnutzungen anstatt des Lebensmittelsupermarktes mit 1.800 m2 Ge-
samtverkaufsfläche, ein Verbrauchermarkt (3.000 m2 Gesamtverkaufsfläche) bzw. ein 
Supermarkt (1.800 m2 Gesamtverkaufsfläche) zzgl. eines Bio-Marktes (800 m2 Ge-
samtverkaufsfläche) als verträglich eingestuft. Ein SB-Warenhaus wird an keiner Stelle 
empfohlen. 
Ein SB-Warenhaus ist wie folgt zu definieren: "Großflächiger Einzelhandelsbetrieb 
ab 5.000 m2 Verkaufsfläche, in dem überwiegend in Selbstbedienung ein umfassen-
des Sortiment mit einem Schwerpunkt an Lebensmitteln meist an PKW-orientierten 
Standorten angeboten wird[...]" (Hahn Gruppe 2015). 
 
Zu 1.1 und 1.1.1 
Unter Berücksichtigung der oben stehenden Definition ist somit der benannte 
Woolworth im ZVB Opladen an der Kölner Straße 2 nicht als SB-Warenhaus aufzufas-
sen. 
Dieser Vergleich ist zudem aus gutachterlicher Sicht nicht nachvollziehbar, da gemäß 
der oben genannten Verträglichkeitsanalysen kein SB-Warenhaus empfohlen wurde. 
Woolworth selbst bezeichnet sich darüber hinaus als Aktionskaufhaus (vgl. 
www.woolworth.de). 
Mit der vom Einwender angesprochenen Modernisierung des Woolworth (vgl. Punkt 
1.1 des Einwender-Schreibens) wird es zu einer Attraktivierung und Neu-
Positionierung des Betriebes am Markt und somit zu einer Stärkung der Wettbewerbs-
position kommen. 
Die vom Einwender benannten Anbieter in den Sortimenten Schuhe, Schreibwaren 
und Spielwaren wurden hinsichtlich der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen 
Auswirkungen des Planvorhabens berücksichtigt und auch im Gutachten benannt (vgl. 
Kapitel 6.5 des Verträglichkeitsgutachtens Stadt + Handel 2016). Im Zuge dieser Wür-
digungen wurden seitens des Gutachters Empfehlungen für z. T. deutliche Reduzie-
rungen der geplanten Verkaufsflächen für den Schuh-, Spielwaren- und Schreibwaren-
fachmarkt ausgesprochen (vgl. Kapitel 7 des Verträglichkeitsgutachtens Stadt + Han-
del 2016). Die geäußerten Bedenken des Einwenders wurden somit seitens des Gut-
achters grundsätzlich geteilt und sind bereits in den Empfehlungen berücksichtigt wor-
den. 
 
Der vom Einwender genannte Betrieb Paffrath stellt ein kleinteiliges Fachgeschäft dar, 
welches weder mit einem Fachmarkt-Konzept vergleichbar ist, noch aufgrund seines 
begrenzten Flächenangebotes die Nachfrage der 24.430 Einwohner im statistischen 
Bezirk Opladen (alleine) decken kann (Stand: 30.06.2016, Hauptwohnsitzbevölkerung 
- Stadt Leverkusen). Dies ist auch aus der geringen Zentralität in den jeweiligen Sorti-
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mentsbereichen abzuleiten (vgl. Kapitel 4.4 des Verträglichkeitsgutachtens Stadt + 
Handel 2016). Insbesondere aufgrund der vom Einwender beschriebenen „jun-
gen/studentischen Einwohnerschaft" (vgl. Punkt 1.5 des Schreibens) im statistischen 
Bezirk Opladen sind die geplanten Fachmärkte als positiv zu bewerten. Fachmärkte 
bieten ein branchenspezifisches oder bedarfsgruppenorientiertes Sortiment in breiter 
und tiefer Gliederung preisaktiv [...] an" (Hahn Gruppe 2015). 
 
Die Bedenken vom Einwender hinsichtlich des empfohlenen Elektrofachmarktes kön-
nen angesichts der ausführlichen Bewertungen sowie der verhältnismäßig geringen 
absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ausgeräumt werden. Dies gilt vor allem, da ein 
Elektrofachmarkt eine hohe Affinität zur „jungen/studentischen Einwohnerschaft" be-
sitzt. Aktuell sind nur zwei weitere Unterhaltungselektronikfachmärkte in der Stadt Le-
verkusen angesiedelt (Saturn und Expert, beide im statistischen Bezirk Wiesdorf-
West). Der vom Einwender benannte Betrieb Konejung bietet keine Unterhaltungs-
elektronik an und wird folglich kaum spürbar von einem geplanten Unterhaltungselekt-
ronikfachmarkt tangiert, der allenfalls in den Randsortimenten geringe Überschnei-
dungen mit dem o.g. Fachgeschäft aufweisen wird. Das Fachgeschäft Radio Winzen 
bietet zwar auch Unterhaltungselektronik an, dem Betrieb kommt aber auch insbeson-
dere aufgrund seines Angebots mit elektrischen Bauteilen ein Alleinstellungsmerkmal 
zu. Weiterhin handelt es sich hier um ein Fachgeschäft, wodurch sich auch der Be-
triebstyp zum geplanten Unterhaltungselektronikfachmarkt unterscheidet. 
 
Ein Drogeriefachmarkt wird seitens Stadt + Handel nicht empfohlen, wodurch die vom 
Einwender getätigten Anmerkungen zu einem zusätzlichen Drogeriefachmarkt nicht 
nachvollzogen werden können und folglich die Existenz der ansässigen Drogerie-
fachmärkte nicht gefährdet ist. 
Der Einwender bezieht sich auf die geprüften absatzwirtschaftlichen und städtebauli-
chen Auswirkungen. Dabei bleibt jedoch unberücksichtigt, dass aufgrund dieser Be-
wertungen in Kapitel 7 (Verträglichkeitsgutachten Stadt + Handel 2016) entsprechend 
abgeleitete maximale Verkaufsflächenempfehlungen getroffen wurden, welche z. T. 
signifikant unter den geprüften Verkaufsflächen liegen. Folglich wird eine deutliche 
Abschwächung der dargestellten absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erreicht und 
somit auch ein verträgliches Maß der geplanten Einzelhandelsnutzungen sicherge-
stellt. 
In Bezug auf die bisher genannten Sortimente ist angesichts des aktuell vorhanden 
Angebots, der erfolgten Abwägungen im Verträglichkeitsgutachten Stadt + Handel 
2016 sowie der empfohlenen (reduzierten) Verkaufsflächen zu konstatieren, dass die 
Chancen für Opladen eindeutig gegenüber den Risiken überwiegen. 
 
Zu 1.2 
Die Unterteilung nach sortimentsspezifischen Verkaufsflächen dient einer deutlich prä-
ziseren Bewertung der geplanten Einzelhandelsvorhaben. Die Erfassung sortiments-
spezifischer Verkaufsflächen steht zudem im Einklang mit den vorliegenden sorti-
mentsspezifischen Kaufkraftzahlen. 
Die Gesamtverkaufsfläche eines Lebensmittelmarktes kann folglich nicht einem ein-
zelnen Sortiment zugeschlagen werden, da dies die Untersuchungsergebnisse erheb-
lich verfälschen würde und zudem methodisch falsch wäre. Der Einwender führt dabei 
selber aus, dass „kein Supermarkt (auch kein Discounter) denkbar ist, der nicht auch 
Drogeriewaren in seinem Sortiment führen würde" (vgl. Punkt 1.2 des Schreibens). 
Folglich entspricht eine Unterteilung nach Sortimenten auch gemäß den Äußerungen 
des Einwenders der Realität. Aus den vorgenannten methodischen sowie der Realität 
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entsprechenden Gründen, wurde eine sortimentsspezifische Differenzierung vorge-
nommen. 
Weiterhin sei angemerkt, dass bei einer nicht nach Sortimenten differenzierten Be-
trachtung, auch die Gesamtverkaufsflächen der Lebensmittelmärkte im Bestand einen 
höheren Wert erreichen würden. In diesem Zusammenhang würde sich auch die Ver-
kaufsflächenrelation zu den geplanten Einzelhandelsnutzungen reduzieren und folglich 
insgesamt ein geringes Gewicht des Planvorhabens suggerieren, da einzelne Märkte 
einen höheren Anteil in den Sortimenten Drogeriewaren bzw. sonstige Sortimente 
aufweisen. Dieses Vorgehen würde nicht einem städtebaulichen „worst case“ für das 
Sortiment Nahrungs- und Genussmittel entsprechen. 
 
Das E-Center an der Adolf-Kaschny-Straße wird entgegen der Bedenken vom Ein-
wender ebenfalls berücksichtigt. So ist dieser Markt mehrfach in den jeweiligen Gut-
achten zu finden: z. B. Angebotsanalyse (sonst. Lagen im Stadtbezirk) (S. 19); Abbil-
dung 5 (S. 27 bzw. S. 11) und darüber hinaus explizit erwähnt in der städtebaulichen 
Würdigung auf S. 42 bzw. S. 32. Folglich wurde der Markt wie auch alle weiteren 
Märkte im jeweiligen Untersuchungsraum berücksichtigt. 
 
Die benannten strukturprägenden Lebensmittelmärkte (vgl. Punkt 1.2 des Schreibens 
des Einwenders) wurden allesamt analysiert, in die Berechnungen eingestellt und bei 
den anschließenden Bewertungen berücksichtigt. Auf S. 41 bzw. S. 34 der Gutachten 
werden darüber hinaus die kumulierten Auswirkungen des geplanten Edeka-Marktes 
in Bergisch Neukirchen sowie des Rewe-Marktes im SBZ Opladen gewürdigt. Auch 
unter Berücksichtigung des Rewe- und des perspektivischen Edeka-Marktes in Ber-
gisch Neukirchen wird eine unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im Sor-
timentsbereich Nahrungs- und Genussmittel pro Einwohner im Stadtbezirk II erreicht 
(rd. 0,32 m2 Verkaufsfläche (VKF) NuG/EW)1. Die unterdurchschnittliche Ausstattung 
wird durch die aktuelle Zentralität2 von rd. 71 unterstrichen (vgl. Kapitel 4.4 zur Zentra-
lität der Verträglichkeitsanalyse für einen Einzelhandelsstandort auf der nbso-
Westseite,  „Stadt+Handel“). Weiterhin ist die Schließung des Rewe City-Marktes an 
der Kölner Straße im Zuge des neuen Rewe-Marktes an der Düsseldorfer Straße zu 
berücksichtigen (vgl. RP Online vom 30.06.2016). Die Verkaufsflächenausstattung in 
Opladen ist folglich – selbst unter Berücksichtigung des E-Centers an der Adolf-
Kaschny-Straße - als unterdurchschnittlich zu bewerten. Wie im ergänzenden Gutach-
ten ausgeführt wurde, liegt selbst die Verkaufsflächenausstattung in der Gesamtstadt 
Leverkusen unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (vgl. S. 13 im Ergänzungsbe-
richt „Stadt+Handel“). Es kann demnach offensichtlich eine unterdurchschnittliche Ver-
kaufsflächenausstattung im Lebensmittelsegment konstatiert werden. 
 
Zu 1.3 
Die Aussagen im Schreiben des Einwenders hinsichtlich der außer Acht gelassenen 
statistischen Bezirke Quettingen und Bergisch Neukirchen entspricht nicht der Reali-
tät. So ist eindeutig erkennbar, dass in beiden Gutachten im jeweiligen Kapitel (vgl. 
Kapitel Einzugsgebiete) der statistische Bezirk Ouettingen im erweiterten Einzugsge-
                                            
1 Bundesdeutscher Durchschnitt: 0.40 m2 VKF NuG/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 
2016: EHI Handelsdaten aktuell 2016, S. 92; Verkaufsflächen strukturprägender Anbieter (VKF >400m2, 
inkl. Non·food-Flächen). 
2 Die Zentralität (bzw. Zentralitätskennziffer) einer Kommune verdeutlicht das relative Verhältnis zwi-
schen den erzielten Umsätzen und der potenziell verfügbaren Kaufkraft vor Ort. Sie wird als Quotient 
dieser beiden Werte ermittelt. Ein Wert unter 100 beinhaltet, dass in der Summe aller Kaufkraftzuflüsse 
und -abflüsse Einzelhandelskaufkraft in andere Orte abfließt; ein Wert über 100 beschreibt umgekehrt 
den per Saldo erkennbaren Gewinn aus anderen Orten. 
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biet liegt. Im Ergänzungsbereich umfasst das Einzugsgebiet auch den statistischen 
Bezirk Bergisch Neukirchen (aufgrund des Bio-Marktes). 
Die Aussage: „So werden sich die Anwohner von Langenfeld - Reusrath mit Sicherheit 
mehrheitlich dem bereits neu errichteten EDEKA-Markt in Leichlingen zuwenden[...]" 
(vgl. Punkt 1.3 des Schreibens), kann seitens des Gutachters nicht geteilt werden. 
Insbesondere, da es sich bei den angestrebten Einzelhandelsnutzungen um einen 
attraktiven Kopplungsstandort handelt, welcher ein multiples Angebot bietet und somit 
eine gewisse Strahlkraft auch für die Randbereiche Leverkusens entfalten wird. Eine 
Vergleichbarkeit des Planvorhabens auf der nbso-Westseite mit dem geplanten Ede-
ka-Markt im Nahversorgungszentrum (NVZ) Bergisch Neukirchen ist aufgrund der 
diversifizierten Lage sowie der deutlich zu differenzierenden Planungskonzeption nicht 
gegeben. 
 
Zu 1.3.1 
Bei der geplanten lebensmittelbezogenen Einzelhandelsnutzung auf der nbso-
Westseite handelt es sich um eine überwiegend auf den statistischen Bezirk Opladen 
ausgerichtete Einzelhandelsentwicklung. Dies wird bereits bei der in Augenschein-
nahme der Kerneinzugsgebiete in den jeweiligen Gutachten ersichtlich (vgl. Kapitel 
Einzugsgebiete). 
Bezüglich der aktuellen bzw. geplanten strukturprägenden Nahversorgungsstrukturen 
ist festzuhalten: Der Rewe-City-Markt befindet sich in rd. 400 m Entfernung vom Vor-
habenstandort, der neue Rewe-Markt in rd. 550 m und der Rewe-Kaufpark in rd. 
1,2 km Entfernung. An der Pommernstraße, in rd. 600 m Entfernung vom Vorhaben-
standort, ist der nächstgelegene Edeka-Markt verortet. 
Das E-Center befindet sich in rd. 1,9 km südlicher Entfernung, so dass die Aussage „in 
unmittelbarer Nachbarschaft" (vgl. Punkt 1.3.1 des Schreibens) nicht geteilt werden 
kann. 
Weiterhin führt der Einwender den geplanten Edeka-Markt im NVZ Bergisch Neukir-
chen auf. Dieser ist aktuell noch nicht am Markt vorhanden und würde in einer Entfer-
nung von rd. 2,8 km vom Vorhabenstandort liegen und sich zudem in einem abgesetz-
ten statistischen Bezirk von Leverkusen befinden, wodurch eine klare räumliche Tren-
nung festzustellen ist. Der vom Einwender genannte Edeka-Markt in Leichlingen be-
findet sich in rd. 4,0 km Entfernung, so dass hier eher noch der Rewe-Markt in Lan-
genfeld in rd. 3,6 km genannt werden müsste. Neben dem seitens des Einwenders 
angeführten geplanten Edeka-Marktes in Burscheid sollten der Vollständigkeit halber 
auch die beiden dort bereits vorhandenen REWE-Bestandsmärkte genannt werden. 
Die Empfehlung seitens des Gutachters zielt zudem angesichts der Nahversorgungs-
bedeutung eines Lebensmittelmarktes insbesondere auf die im unmittelbaren Umfeld 
vorhandene Angebotsstruktur ab. Dementsprechend wurde die Empfehlung im Sinne 
der Angebotsvielfalt im statistischen Bezirk Opladen getroffen und zielt nicht auf eine 
darüberhinausgehende bundesweite Debatte ab. In Opladen befindet sich kein Kai-
sers-Markt, wodurch aus gutachterlicher Sicht die Bedenken vom Einwender im Kon-
text der untersuchungsrelevanten Fragestellungen nicht nachvollzogen werden kön-
nen. 
 
Zu 1.4 und 1.4.1 
Die Bedenken vom Einwender können grundsätzlich nachvollzogen werden. Allerdings 
ist hierbei zu berücksichtigen, dass ein möglicher Bio-Markt auf der nbso-Westseite in 
Kopplungslage mit weiteren attraktiven Einzelhandelsnutzungen stehen würde und 
somit auch von der Magnetwirkung bzw. Strahlkraft des Gesamtvorhabens profitieren 
würde. Insbesondere durch die geplanten frequenzerzeugenden Einzelhandelsnut-
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zungen und ebenso aufgrund des hohen Einwohnerpotenzials im bevölkerungsreichs-
ten statistischen Bezirk Leverkusens würde ein Bio-Markt am Vorhabenstandort von 
einer guten Standortgunst profitieren. 
Der Vergleich mit den im Randsortiment angebotenen Bio-Produkten von Drogerie-
märkten und auch perspektivisch von Edeka ist aus fachgutachterlicher Sicht nicht mit 
dem umfassenden Sortiment eines Biomarktes zu vergleichen. 
Weiterhin deckt das auf einer deutlich begrenzten Verkaufsfläche angebotene Sorti-
ment der Reformhäuser und Bioläden nur teilweise das Angebot eines marktgängigen 
und modernen Biomarktes ab, wodurch hier nur ein geringer Wettbewerbsdruck für die 
Bestandsbetriebe ausgelöst wird. 
Der Standort des ehemaligen Bio-Marktes am Ludwig-Erhard-Platz kann hinsichtlich 
seiner Lagegunst nicht direkt mit dem Vorhabenstandort verglichen werden, da dieser 
deutlich getrennt vom Frequenzbringer Rathaus-Galerie der Innenstadt entfernt liegt 
und in südlicher Richtung an ein Gewerbe- und Industriegebiet angrenzt. 
Die konkreten ggfs. individuellen Gründe der erfolgten Schließung sind nicht bekannt. 
Zudem ist eine Übertragbarkeit aus den o. g. Gründen (Lage) ohnehin fraglich. 
 
Zu 1.5 und 2. 
Der Gutachter hat in den beiden Gutachten auf sortimentsspezifische Kaufkraftkenn-
ziffern auf PLZ-Ebene des Instituts für Handelsforschung (IFH 2015) zurückgegriffen. 
Der statistische Bezirk Opladen stimmt mit dem PLZ-Bezirk 51379 überein. Folglich ist 
für den statistischen Bezirk Opladen eine eindeutig zuordenbare Datenbasis gegeben. 
Für Opladen ergibt sich folglich eine Kaufkraftkennziffer von rd. 101, welche knapp 
über dem bundesdeutschen Durchschnittswert liegt (= 100). 
Insbesondere angesichts der empfohlenen Fachmärkte (z. B. Unterhaltungs-
elektronik-, Schreibwaren-, Spielwaren-, Babyfachmarkt) kann eine hohe Affinität zu 
den vom Einwender beschriebenen „jungen/studentischen Einwohnerschaft" (vgl. 
Punkt 1.5 des Schreibens) konstatiert werden. Angesichts der ermittelten sortiments-
spezifischen Zentralitäten in Kapitel 4.4 des Hauptgutachtens können durch die Ein-
zelhandelsentwicklung auf der nbso-Westseite die derzeit abfließenden Kaufkraftpo-
tenziale in den relevanten Sortimentsbereichen teilweise rückgebunden werden. Durch 
das Planvorhaben kann die Angebotssituation im bevölkerungsstärksten statistischen 
Bezirk Leverkusens deutlich verbessert und die Versorgungswege deutlich reduziert 
werden. 
 
Zu 3. 
Für das nbso-Gesamtprojekt wurden seit Beginn an verschiedenste Verkehrsuntersu-
chungen durchgeführt. Um die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Entwicklung 
für die nbso-Westseite zu ermitteln, wurde eine weitere Verkehrsuntersuchung (Pla-
nungsbüro VIA, April 2016) erstellt. Hierbei werden die verkehrlichen Auswirkungen 
der Quartiere, des Busbahnhofes und die zusätzliche Anbindung an das Opladener 
Straßennetz quantifiziert und bewertet. Die hierbei zugrunde gelegte Verkehrszunah-
me resultiert aus der quartiersbezogenen zusätzlichen Wohnnutzung, dem Angebot an 
Arbeitsplätzen sowie aus dem Kunden- und Lieferverkehr des Einzelhandels. 
 
Durch die geplante Verlegung des ZOB besteht die Möglichkeit, die Gerichtsstraße 
zusätzlich zum ÖPNV auch für den motorisierten Individualverkehr (MIV) zu öffnen. 
Die Auswirkungen hierzu wurden daher ebenfalls in der o. g. Untersuchung in drei Va-
rianten betrachtet. 
Die Öffnung der Gerichtsstraße ist derzeit jedoch nicht vorgesehen und auch nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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Die im Gutachten aufgezeigten Varianten werden im Rahmen weiterer politischer Be-
ratungen erörtert und geprüft. 
 
Im Ergebnis weist die Verkehrsuntersuchung für den geplanten Zustand einen funktio-
nierenden Verkehrsablauf nach, der mit Qualitätsstufe D berechnet ist und demnach 
nicht mehr viele Reserven aufzuweisen hat. 
 
Zu 3.1 
Der verkehrliche Nachweis für ein Parkhaus, eine Tiefgarage oder dergleichen kann 
erst erfolgen, wenn eine konkrete Planung mit konkreten Stellplatzzahlen vorliegt. 
Hierzu werden zeitnah Investoren- und Architektenwettbewerbe stattfinden.  
 
Bereits im Stadtteilentwicklungskonzept (STEK) sowie im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens haben die Gutachter konstatiert, dass durch die Ansiedlung entspre-
chend geprüfter Einzelhandelsstrukturen eine Magnetfunktion für die gesamte Innen-
stadt von Opladen zu erreichen ist. Voraussetzung hierfür ist eine zentrenergänzende 
Entwicklung. Hierdurch kann aus gutachterlicher Sicht davon ausgegangen werden, 
dass diese Kundschaft zumindest anteilig auch in das Zentrum geleitet werden kann 
und dies unabhängig von dem Standort eines Parkhauses oder einer Tiefgarage.  
Die gutachterlich als verträglich geprüften Sortimente und Obergrenzen wurden im 
Bebauungsplan entsprechend festgesetzt. Somit ist davon auszugehen, dass die ge-
plante Einzelhandelsansiedlung auch für die Innenstadt von Opladen Synergieeffekte 
bewirkt.  
 
Zu 4. 
Die Verkehrsmengen des Straßenzuges Robert-Koch-Straße / Humboldstraße / 
Bahnallee werden durch die Neue Bahnallee deutlich reduziert, nämlich um ca. 7.000 
PKW/Tag. Allein in den Spitzenstunden fallen ca. 700 – 800 weniger Fahrten an. Der 
noch verbleibende Verkehr von ca. 8000 PKW/Tag kann verträglich abgewickelt wer-
den. Somit tritt eine erhebliche verkehrliche Verbesserung in diesem Bereich ein. 
 
Die Anbindung des Anschlusses Fixheider Straße spielt für die Verkehrsverteilung ei-
ne deutlich untergeordnete Rolle. Durch den Entfall des Kreisverkehres ergeben sich 
marginale Unterschiede in der Verteilung der Verkehre, die das Gesamtergebnis je-
doch nicht beeinflussen.  
Im Wesentlichen entstehen unterschiedliche Wartezeiten durch die neu gewählte Kno-
tenpunktform, die aus örtlichen und privatrechtlichen Zwangspunkten resultiert. 
 
Zu 5. 
Die geplanten Wohnbauflächen werden keine oberirdischen Stellplätze aufweisen, da 
oberirdische Stellplätze nicht zugelassen sind und somit die Unterbringung der Stell-
plätze nur in gebündelter Form (z. B. Tiefgaragen, Parkhäuser) erfolgen kann. Darüber 
hinaus sind die allgemeinen Wohngebiete lediglich über die nördlich und südlich be-
findlichen Verkehrsflächen mit dem Auto anfahrbar, so dass die Innenbereiche ver-
kehrsberuhigt verbleiben und dem Charakter einer autoarmen bzw. autofreien Sied-
lung entsprechen. Der gänzliche Ausschluss von Stellplätzen ist aufgrund der Anforde-
rungen des Stellplatznachweises gemäß Bauordnung nicht möglich Die unmittelbare 
Lage der neuen Wohnbebauung zu den Einrichtungen des öffentlichen Personennah-
verkehrs wird insofern berücksichtigt. 
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Zu 6. 
Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag (LFB) sowie die Begründung zum Bebau-
ungsplan inklusive Umweltbericht führen aus, dass mit der Umsetzung des Bebau-
ungsplans eine Sanierung der bekannten Belastungs-Hot Spots erfolgt. Für den Groß-
teil des Geltungsbereichs ist zudem mit den geplanten Baumaßnahmen die Entfer-
nung der bestehenden Auffüllungen vorgesehen (vgl. z. B. LFB Kap. 6.1, Maßnahme 
V2). Nachfolgend ist eine Solbeprobung der unterlagernden Schichten vorgesehen. 
Auch die beiden Bautätigkeiten darüber hinaus bei Umsetzung der Planung anfallen-
den Aushubmaterialien sind in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde zu be-
proben, abfallrechtlich einzustufen und entsprechend den Regelungen des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes (KrWG) ordnungsgemäß zu verwerten oder fachgerecht zu ent-
sorgen. 
Die Bodensanierungsmaßnahmen werden auf die jeweilige Nutzung gemäß der Bun-
des-Bodenschutzverordnung abgestimmt. 
 
Die Kosten für die Baureifmachung (Hotspots) werden zum Teil durch bereits bean-
tragte und genehmigte Fördergelder bzw. durch die bereits in den Haushalt der Stadt 
Leverkusen eingestellten Mitteln gedeckt. Darüber hinaus entstehende Kosten werden 
bei der Grundstücksbewertung berücksichtigt. 
 
Zu 7. 
Die Gütergleisverlegung sowie die Errichtung der neuen Stadtstraße angrenzend an 
die Bahnanlagen führen insgesamt zu einer Bündelung aller lärmintensiven Verkehrs-
anlagen in einem gemeinsamen Korridor. Allein durch das Abrücken der heutigen Gü-
tergleise von der bestehenden Wohnbebauung wird diese von Immissionen entlastet. 
Die Bebauung der durch die Gütergleisverlegung entstehenden potenziellen Bauflä-
chen bewirkt zudem eine weitere und deutliche Entlastung der bestehenden Wohn-
baugebiete von Lärmeinwirkungen der Bahn. 
 
Nur durch entsprechend hohe und geschlossene Anlagen ist eine ausreichend wirk-
same Lärmabschirmung neuer und bestehender Wohnnutzungen möglich. Der Ge-
schosswohnungsbau stellt hierzu die bevorzugte Option dar. Durch die Zonierung der 
Neubaugrundrisse und Ausbildung schallschützender Fassaden entstehen bauliche 
Anlagen, die zu Wohnzwecken geeignet sind. 
Realisierte und in Realisierung befindliche Bauvorhaben in vergleichbar belasteten 
städtebaulichen Lagen belegen (z. B. Köln Eifelplatz, Neuss – Südliche Furth), dass 
eine nachhaltige Bewältigung der Lärmproblematik erzielt wird. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine umfassende schalltechnische 
Untersuchung (Peutz Consult GmbH, 04.04.2016) erstellt. Die im Bebauungsplan zur 
öffentlichen Auslegung getroffenen Maßnahmen stützen sich auf dieses Gutachten, 
deren Methodik und Ergebnis durch Fachbehörden geprüft und bestätigt wurde. Dar-
über hinaus sind die geplanten Maßnahmen das Ergebnis der Abwägung aller privaten 
und öffentlichen Belange gegen- und untereinander (siehe hierzu die Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 208 B/II Kap. 7.6.3, 10.9). 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden Schallschutzwände in unter-
schiedlichen Höhen (2 – 6 m) geprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass im Bereich 
der lärmabgewandten Fassaden die schallabschirmende Wirkung mit maximal 4 dB(A) 
Pegelminderungen so gering ist, dass die mit der Erhöhung der Lärmschutzwand ver-
bundenen Kosten nicht gerechtfertigt wären. Zudem werden diese aus städtebauli-
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chen Gründen abgelehnt, da sie den Stadtraum visuell durchtrennen. Somit bleiben 
die hohen Anforderungen an die passiven Schallschutzmaßnahmen weiterhin beste-
hen. Nach gutachterlichen Berechnungen müssten wirksame Schallschutzwände 
(Vollschutz) für eine Wohnnutzung auf der nbso-Westseite ca. 20,0 m hoch sein. Ab-
gesehen von der städtebaulich nicht gewünschten Wirkung als Barriere solch hoher 
Wände und der erforderlichen Länge stehen die Kosten hierfür nicht im Verhältnis zum 
Nutzen (siehe hierzu die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 208 B/II Kap. 7.6.3).  
Um jedoch u.a. für die westlich an die Bahntrasse angrenzenden öffentlichen und pri-
vaten Bereiche schalltechnische Verbesserungen zu schaffen, soll zwischen dem 
westlichen neuen Gütergleis und der Neuen Bahnallee eine 2,3 m hohe Schallschutz-
wand über Schienenoberkante der verlegten Gütergleise errichtet werden. Diese Höhe 
gewährt auch weiterhin die städtebaulich relevante Sichtbeziehung zwischen der Ost- 
und der Westseite sowie Zuggästen aus den vorbeifahrenden Zügen die Blickbezie-
hung in die Opladener Innenstadt. 
 
Durch den heutigen Stand der Technik sowie die Kombination einer Vielzahl an 
schallschützenden Maßnahmen (Schallschutzfenster, Lüftungsanlagen, Vorhangfas-
saden etc.) in Verbindung mit einer Grundrissoptimierung bei den geplanten Baukör-
pern, lassen sich gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellen. 
 
Je näher die abschirmende Bebauung an die Schallquelle herangerückt werden kann, 
desto effizienter ist der Schallschutz für die dahinter liegenden Bereiche, zu denen die 
Aufenthaltsräume und Freibereiche ausgerichtet sein sollen. 
 
Die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen sowie entspre-
chende schalltechnische Nachweise sind in den nachfolgenden Genehmigungsverfah-
ren darzulegen.  
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der Schallschutzmauer ist es vorgesehen, diese 
als Festsetzung in den Bebauungsplan Nr. 208 A II, III zur Neuen Bahnallee mit auf-
zunehmen. Hierzu wird ein eigenständiges Planverfahren folgen. Somit ist sicherge-
stellt, dass die erforderlichen Ausführungen auch umgesetzt werden.  
 
Zu 7.1 
Die Auswirkungen der Immissionen auf die Bestandsbebauung wurden im Lärmgut-
achten untersucht. Im Bereich des geplanten Busbahnhofes besteht gemäß 
16.Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) 
bereits auf Grundlage der Untersuchung dem Grunde nach Anspruch auf Schall-
schutz. Die betroffenen Gebäude und die entsprechenden Fassaden sind in den Anla-
gen 14 und 15 des Immissionsgutachtens dargestellt.  
Die unter Punkt 7.4 des Immissionsgutachtens dargestellten Ergebnisse zu 
den Verkehrslärmveränderungen im Bestandumfeld stellen eine  Ersteinschätzung dar 
und müssen im Laufe des Verfahrens konkreter überprüft werden. Hierzu muss u. a. 
das tatsächliche Verkehrsaufkommen nach Festlegung der Verkehrsführung im Um-
feld der nbso-Westseite (z. B. Bahnallee, Gerichtsstraße) abgewartet werden. 
Die Prüfung der tatsächlichen Anspruchsberechtigung und der Dimensionierung ent-
sprechender passiver Schallschutzmaßnahmen an Bestandsgebäuden erfolgt außer-
halb dieses Bebauungsplanverfahrens vor Beginn der geplanten Baumaßnahmen. 
Hierbei ist auch der Schutz von Außenwohnbereichen (z. B. Loggia, Balkon und Ter-
rasse) zu überprüfen. Es sind ggf. erforderliche passive Schallschutzmaßnahmen im 
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nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren auf Grundlage der 24. BImSchV festzule-
gen. 
 
Zu 8. 
Die Beurteilung des Eingriffstatbestands hängt wesentlich von der zugrunde liegenden 
planungsrechtlichen Ausgangssituation ab. Für die ehemaligen Bahnflächen auf der 
nbso-Westseite ist gemäß § 4 Landschaftsgesetz NRW regelmäßig nicht von einem 
Eingriff auszugehen (Natur auf Zeit). Hier ist demnach keine Bilanzierung möglich. 
Entsprechende gesetzlich verankerte Ausnahmen werden im Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrag (LFB) dargelegt und berücksichtigt, die flächenbezogene Bilanzie-
rung ist Kap. 5.10 sowie dem Anhang II des LFB zu entnehmen. Die zur Kompensa-
tion vorgesehenen Maßnahmen werden in Kap. 6.2 dargelegt und in Anhang I des 
LFB zusammenfassend den ermittelten Eingriffen gegenüber gestellt. Die abschlie-
ßende Bilanzierung nach dem in NRW anzuwendenden Wertpunkteverfahren ergibt 
eine deutliche Vergrößerung der Vegetationsflächen im Plangebiet, die die zu erwar-
tenden Verluste vollumfänglich kompensiert.  
Ein darüber hinausgehendes Erfordernis lässt sich nicht ableiten. 
 
Die Entfernung der genannten Kastanien erfolgte bereits im Zuge der Baufeldfreima-
chung und Baumaßnahmenvorbereitung zur Gütergleisverlegung und wurde bereits im 
entsprechenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.  
Für den Ausgangszustand des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 208 B/II ist somit 
das Vorhandensein der Kastanien nicht mehr zugrunde zu legen. 
 
Zu 8.1 
Für die bereits im Zuge der Umsetzung des östlich angrenzenden Bebauungsplans Nr. 
208 A/II, III (Neue Bahnallee) nicht zu erhaltenden Lebensräume des örtlichen Kreuz-
krötenbestandes wird im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 208 A/II, III eine angemes-
sene Kompensation sichergestellt. Darüber hinaus wird eine erneute Einwanderung 
von Kreuzkröten in das Plangebiet der nbso-Westseite durch den Rückbau der Le-
bensräume verhindert. Insofern ist für den Ausgangszustand des hiesigen Bebau-
ungsplans Nr. 208 B/II nicht von einer Besiedlung des Gebiets durch Kreuzkröten aus-
zugehen. Sollten sich doch Kreuzkröten ansiedeln, werden diese abgesammelt und in 
die Ausgleichsfläche verbracht. 
 
Bezüglich der Fledermäuse erfolgte – wie im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
(LFB) dargelegt – eine Untersuchung der Flächen, wonach im Plangebiet keine Quar-
tiere festgestellt werden konnten, sondern das Gebiet lediglich entlang der Gehölz-
strukturen als Jagdgebiet (Nahrungshabitat) genutzt wurde. Bei Umsetzung der Pla-
nung werden Teile des Gehölzbestandes erhalten sowie Neupflanzungen vorgesehen, 
so dass die Flächen auch zukünftig für die bislang festgestellten siedlungsaffinen Fle-
dermausarten in vergleichbarer Weise wie bisher ein Nahrungshabitat darstellen. Im 
Rahmen des vorlaufenden Planfeststellungsverfahrens zur Gütergleisverlegung wurde 
eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Insgesamt sind bei Umset-
zung der Planung keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen des lokalen Fle-
dermausbestands durch das Vorhaben zu befürchten. Eine Lebensraumzerstörung 
findet in diesem Sinne nicht statt, weshalb keine über die bisherigen Festsetzungen 
dieses Bebauungsplans Nr. 208 B/II und des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 208 
A/II, III hinausgehenden Maßnahmen für Fledermäuse erforderlich sind. 
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Zu 8.2 
Bzgl. der Pflanzungen im Bereich der Neuen Bahnallee wurden bereits im vorlaufen-
den Bebauungsplan Nr. 208 A/II, III entsprechende Festsetzungen getroffen, die eine 
Mindestanzahl, die Art und die Qualität der zu pflanzenden Bäume festlegt.  
 
Da die künftigen Park & Ride-Plätze voraussichtlich entweder in Tiefgaragen, Park-
häusern oder Parkpaletten untergebracht werden, ist eine Bepflanzung nicht möglich. 
 
Darüber hinaus sind für die geplanten Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnnutzungen 
im Bebauungsplans Nr. 208 B/II umfassende Festsetzungen zu Pflanzungen von 
Bäumen, Sträuchern und Hecken getroffen worden. 
Zu allen Pflanzfestsetzungen sind unter Kapitel IV der textlichen Festsetzungen um-
fangreiche beispielhaft zu verwendende Pflanzlisten beigefügt. Die hier festgesetzten 
Begrünungen lassen ein durchgrüntes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität entste-
hen. 
 
Zu 8.3 
Das Plangebiet stellt sich aufgrund der zurückliegenden Nutzungen und der angren-
zenden Verkehrs-, Gewerbe- und Siedlungsflächen als überwiegend technisch ge-
prägtes, innerstädtisches Areal dar, welches durch menschliche Einflüsse bereits stark 
vorbelastet ist. Größtenteils handelt es sich um bereits versiegelte bzw. verdichtete 
und vegetationsfreie Flächen. 
Somit ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht von einer zunehmenden 
Versiegelung auszugehen.  
Die planerische Vorbereitung der neuen Nutzungen erfolgt entsprechend dem Grund-
satz der vorrangigen Innenentwicklung und innerstädtischen Verdichtung und wirkt so 
indirekt der Zersiedelung des Landschaftsraumes entgegen. Größtenteils werden be-
reits versiegelte bzw. verdichtete und vegetationsfreie Flächen in Anspruch genom-
men und damit keine neuen Flächen im Außenbereich. 
 
Die städtebauliche Grundidee zur Konzeption der nbso-Westseite verfolgt das städte-
bauliche Ziel, die Struktur der angrenzenden Stadtbereiche aufzunehmen und nach 
Osten hin als Siedlungsrand zur Bahn hin abzuschließen. Somit stellen Ausrichtung, 
Materialität und Farbe der westlich angrenzenden Bebauungsstrukturen die Basis für 
die Gestaltungsvorgaben des Erweiterungsgebietes dar. In den umgebenden Sied-
lungsbereichen sind keine Dach- und/oder Fassadenbegrünungen vorhanden. Daher 
wurde auch keine Festsetzung hierzu getroffen. Es steht jedoch jedem Eigentümer 
frei, seine Immobilie mit Dach- und/oder Fassadenbegrünung auszustatten. 
Nicht überbaute Grundstücksflächen sind schon nach § 9 Bauordnung NRW u. a. zu 
begrünen, zu bepflanzen und so zu unterhalten. Im Bebauungsplan wurden jedoch 
zusätzlich umfangreiche Pflanzmaßnahmen festgesetzt, so dass davon auszugehen 
ist, dass eine Durchgrünung des neuen Stadtquartiers gesichert ist.  
 
Die Entwässerung des Niederschlagswassers erfolgt im Regelfall über das örtliche 
Mischwasserkanalsystem, da gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt Lever-
kusen eine Anschlusspflicht an die Kanalisation besteht. Im Ausnahmefall kann eine 
Versickerung beantragt werden. Diesbezüglich ist jedoch eine Einzelfallprüfung erfor-
derlich. 
Die Regenwassernutzung für den hauseigenen Gebrauch ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Demzufolge ist diese Thematik auch nicht im landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag zu untersuchen.  
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Zu 8.4 
Die aufgeführten Pflanzmaßnahmen sind, wie bereits oben erläutert, im Bebauungs-
plan durch entsprechende Festsetzungen gesichert.  
Ein Monitoring der festgesetzten Pflanzmaßnahmen ist im Bereich der städtischen 
Flächen aufgrund der Selbstbindung der Stadt nicht erforderlich. Die festgesetzten 
Pflanzmaßnahmen befinden sich in ihrem weitaus überwiegenden Anteil auf öffentli-
chen Flächen. 
Die Pflanzmaßnahmen auf privaten Flächen werden über vertragliche Regelungen 
gesichert und überwacht. 
 
Zu 8.5 
Durch den Bau der Bahnhofsbrücke als neue Radfahrer- und Fußgängerbrücke über 
die DB-Gleisanlagen entsteht ein Ersatz für den aufgegebenen Fußgängertunnel. Die-
se dient zudem als neue Verknüpfung zwischen den Stadtbereichen östlich und west-
lich der Bahnanlagen sowie als barrierefreier Zugang zu den Bahnsteiganlagen. Die 
Planung sieht vor, den Zwischenbereich der westlichen Fahrradrampen zur Auswei-
sung von Fahrradabstellanlagen zu nutzen. Die hier befindlichen Flächen eignen sich 
zudem zur Errichtung einer Fahrradstation (inkl. Ladestationen für E-Bikes). Demnach 
wird hier eine erhebliche Verbesserung der Verknüpfung Schiene und Fahrrad bewirkt. 
 
Für die Verknüpfung Schiene und Bus wird eine deutliche Verbesserung durch die 
Verlegung des ZOB in die zentrale Lage in Kombination mit der neu errichteten Bahn-
hofsbrücke und dem neuen Bahnhofsbereich erreicht. Zudem werden alle bestehen-
den Buslinien zukünftig an den neuen ZOB angebunden. Die geplante Lage ermög-
licht demzufolge kurze Wege und erleichtert die Orientierung der Fahrgäste. 
 
Die derzeit im Bereich des SO 1.3 vorhandenen Park + Ride-Plätze werden im nördli-
chen Planbereich mit unmittelbarer Zu- und Abfahrt zur Neuen Bahnallee nachgewie-
sen. Die Anzahl der Park + Ride-Plätze richtet sich nach der entsprechend zugesagten 
Förderung. 
Darüber hinaus werden im Geltungsbereich innerhalb der Seiten- bzw. Nebenstraßen 
bis zu 100 Stellplätze im öffentlichen Raum vorgesehen.  
Somit ist nach Umsetzung der Planung in Gänze von einer deutlich verbesserten Situ-
ation für den Umstieg auf die Bahn auszugehen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Das im Bebauungsplanentwurf vorgesehene Begrünungskonzept wurde im Vergleich 
zum Vorentwurf bereits konkretisiert, so dass ein ansprechend durchgrüntes Quartier 
entstehen wird. Darüber hinaus werden keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Der 
Anregung wird daher nicht gefolgt. 
Der Stellungnahme bzgl. des Einzelhandels (zu Punkt 1 und 2), des Verkehrs (zu 
Punkt 3), des Lärmschutzes (zu Punkt 7) wird nicht gefolgt. 
Die übrigen Anregungen der Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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II/B  Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 
II/B 1: Westnetz GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die weiteren Versorgungsträger wurden im Rahmen des Verfahrens beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 2: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 3: Vodafone GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die  Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die allgemeinen Vorschriften werden bei der weiteren Planung beachtet und eingehal-
ten.  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die im Bebauungsplan festgesetzte höchste Gebäudehöhe liegt im Bereich des ge-
planten Torhauses und beträgt 85,0 m über NHN. Dies entspricht einer tatsächlichen 
Höhe von ca. 24,5 m über Schienenoberkante.  
Somit ist nicht davon auszugehen, dass eine Höhe von 30 m überschritten wird.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 5: Stadt Leichlingen 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 6: Stadt Monheim 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 7: Amprion GmbH 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 8: Unitymedia NRW GmbH 
 

 



 
 
 

45 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 9: Polizei NRW, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan stellt kein geeignetes Medium dar, um die Bevölkerung über das 
Beratungsangebot der Polizei zu informieren. Der Verweis auf das Beratungsangebot 
zur städtebaulichen Kriminalprävention wird im Rahmen des weiteren Verfahrens zum 
Grundstücksverkauf an die Investoren weitergegeben. Für den Bebauungsplan erge-
ben sich keine Auswirkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung zur Ergänzung der textlichen Festsetzungen wird nicht gefolgt. 
Die sonstigen Äußerungen zum Einbruchschutz werden zur Kenntnis genommen. 
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II/B 10: Telekom GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
 
Eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
erfolgt im Rahmen der Straßenausbauplanung. 
 
Bei der Pflanzung von Bäumen in den öffentlichen Flächen werden die einschlägigen 
Normen und Richtlinien berücksichtigt.  
 
Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Stellungnahmen wird in Teilen gefolgt. 
Die übrigen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.  
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II/B 11: IHK 



 
 
 

52 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verträglichkeitsanalyse erstellt 
(Stadt + Handel, 05.04.2016). In dieser Analyse wurde der geplante Einzelhandel im 
Bereich der nbso-Westseite auf seine Verträglichkeit im Hinblick auf die städtebauli-
chen Strukturen Opladens sowie der Gesamtstadt Leverkusens geprüft.  
Im Rahmen der Analyse wurden für die als verträglich ermittelten Sortimente Ver-
kaufsflächenobergrenzen als worst-case definiert. 
Entsprechend den Empfehlungen des Gutachters werden im Bebauungsplan unter-
schiedliche Festsetzungen für die jeweiligen Bereiche mit Einzelhandelsnutzungen 
getroffen. Mit diesen Festsetzungen wird sichergestellt, dass negative städtebauliche 
Auswirkungen auf die Strukturen Opladens und der Gesamtstadt Leverkusens ver-
mieden werden. 
Dessen ungeachtet ist auch mit Umsetzung der Vorgaben aus dem Bebauungsplan 
eine gewisse Wettbewerbssituation mit dem bestehenden Einzelhandel gegeben.  
 
Als südlicher Eingangsbereich kommt dem im Bebauungsplan festgesetzten Gewer-
begebiet eine bedeutende Rolle als Adresse des neuen Stadtteils zu. Hierbei soll die 
gewerbliche und somit funktional geprägte Nutzbarkeit nicht im Widerspruch zu einer 
hochwertigen Gestaltung stehen, sondern dazu genutzt werden, einen gewerblichen 
Standort mit hochwertigem und somit selbstwerbendem Charakter zu schaffen.  
Die im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehenden Gebäudeteile entlang der 
Neuen Bahnallee sollen Büros und Verwaltungseinheiten beherbergen, die das archi-
tektonische Gesicht dieses Planbereiches prägen. Dementsprechend wurden für diese 
Bereiche Gestaltungsvorgaben für Fassaden, Dächer, Einfriedungen und Werbeanla-
gen entwickelt.  
Die wirtschaftliche Nutzbarkeit wird durch die gestalterischen Festsetzungen nicht ein-
geschränkt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Empfehlung bzgl. der Reduzierung der gestalterischen Vorgaben für die Gewer-
begebiete wird nicht gefolgt.  
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II/B 12: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 13: PLEdoc GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Grenze des Geltungsbereiches liegt innerhalb des markierten Bereiches. 
 
Die übrigen Versorgungsträger wurden ebenfalls beteiligt. 
 
Sollte der Geltungsbereich erweitert werden, wird die PLEdoc erneut beteiligt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 14: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Punkt 5.5 Nebenanlagen: 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in den jeweiligen Baugebieten sehr groß-
zügig gefasst, um ausreichend Flexibilität für die nachfolgenden Planungen zu ge-
währleisten. Es gibt nur in sehr untergeordnetem Maße Flächen, die nicht überbaubar 
sind und demzufolge auch nur sehr untergeordnet Flächen, in denen Nebenanlagen 
nicht zulässig sind.  
Aus städtebaulicher Sicht wäre es wünschenswert, wenn neue Trafostationen in die 
künftigen Gebäude integriert bzw. in Kombination mit den Gebäuden errichtet würden, 
um nicht in der genannten Größe (20 m²) im städtebaulich wirksamen Straßenraum in 
Erscheinung zu treten. Im Rahmen der folgenden Verfahren wird sichergestellt, dass 
die Trafostationen in die geplante Bebauung sowohl technisch einwandfrei als auch 
gestalterisch verträglich integriert werden. Aufgrund dessen wird die Festsetzung für 
Nebenanlagen nicht auf die nicht überbaubaren Grundstücksflächen erweitert. 
 
Zu Punkt 7.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte: 
Die vorgeschlagenen Änderungen werden in die textlichen Festsetzungen und die Be-
gründung aufgenommen. 
 
Zu Punkt III. Hinweise: 
Der Schutz der Leitungen vor tiefwurzelnden Bäumen ist im Zuge der Ausführungs-
planung zu gewährleisten und muss nicht als Hinweis im Bebauungsplan gesichert 
werden. 
Es ist jedoch bei Umsetzung der Planung davon auszugehen, dass im Rahmen der 
Ausführungsplanung die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten wer-
den. 
Darüber hinaus wird die Ausführungsplanung frühzeitig mit der EVL abgestimmt. Eine 
Aufnahme dieses Hinweises innerhalb der Bauleitplanung ist daher nicht erforderlich. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung zu Geh-, Fahr- und Leitungsrechten wird gefolgt. 
Der Anregung zur Ergänzung der textlichen Festsetzungen zur ausnahmsweisen Zu-
lässigkeit von Versorgungsanlagen (Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser) auf den nicht 
überbaubaren Flächen wird nicht gefolgt.  
Der Anregung zu Hinweisen zum Schutz von Leitungen vor tiefwurzelnden Bäumen im 
Bebauungsplan wird ebenfalls nicht gefolgt. 
Die übrigen Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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II/B 15: Wirtschaftsförderung Leverkusen WfL 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu 1. 
Dieser Bebauungsplan sieht im nördlichen Sondergebiet (SO 1.1 – 1.3) ein Einkaufs-
zentrum vor. Diese Hauptnutzung ist im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss zu-
lässig, um eben eine solche, wie in der Stellungnahme angesprochene, interne Er-
schließung der Shops zu ermöglichen. Hierdurch soll eine individuelle, flexible sowie 
marktgerechte Gestaltung und Nutzung der Einzelhandelsimmobilie ermöglicht wer-
den. Eine planungsrechtliche Regulierung zu treffen, um Einfluss auf die Verweilquali-
tät zu nehmen, stellt keine städtebauliche Zielsetzung des Bebauungsplanes dar. Eine 
Regelung zur Erschließungsart kann im Bebauungsplan mangels Rechtsgrundlage 
nicht getroffen werden. Solche Regelungen können im weiteren Verfahren im Zuge 
der Wettbewerbsverfahren sowie im Rahmen von städtebaulichen Verträgen bzw. 
über entsprechende Kaufverträge gesichert werden.  
 
Darüber hinaus haben bereits im Stadtteilentwicklungskonzept (STEK) sowie im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens die Gutachter konstatiert, dass durch die Ansied-
lung entsprechend geprüfter Einzelhandelsstrukturen eine Magnetfunktion für die ge-
samte Innenstadt von Opladen zu erreichen ist. Voraussetzung hierfür ist eine Zentren 
ergänzende Entwicklung. Hierdurch kann auch aus gutachterlicher Sicht davon aus-
gegangen werden, dass diese Kundschaft zumindest anteilig auch in das Zentrum ge-
leitet werden kann.  
Die gutachterlich als verträglich geprüften Sortimente und Obergrenzen wurden im 
Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.  
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes und der Darstellung des Sondergebietes 
„SO 1 - 1.13 - Einkaufszentrum, Dienstleistung und Wohnen“ wurden die Vorgaben 
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aus dem Stadtteilentwicklungskonzept Opladen nicht nur zugrunde gelegt, sondern 
durch zusätzliche Gutachten im Rahmen der Verträglichkeitsanalyse für den Einzel-
handelsstandort, Bearbeitung durch das Büro Stadt + Handel, Dortmund, umfänglich 
ergänzt.  
 
Grundsätzlich ist die im Stadtteilentwicklungskonzept vorgeschlagene ebenerdige Ge-
samtverkaufsfläche zwischen 6.000 und 7.000 m² in dem im Bebauungsplan festge-
legten SO-Gebiet im Erdgeschoss möglich. Hierzu wurde im Auftrag der neuen bahn-
stadt opladen eine differenzierte Verträglichkeitsanalyse für den Einzelhandel, sortiert 
nach Sortimenten und basierend auf einer städtebaulichen Analyse, vorgenommen. Im 
Ergebnis liegt für eine maximal 7.000 m² Gesamtverkaufsfläche eine differenzierte 
Sortimentsliste vor, die die Verträglichkeit mit dem Zentrum von Opladen und den wei-
teren Versorgungszentren gerecht wird. 
 
Das Gesamtvorhaben muss im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung vermarktet 
werden. Zur Vorbereitung der Auslobung hat die neue bahnstadt opladen über die 
Tragfähigkeitsanalyse hinaus den Auftrag an das Büro Stadt + Handel erteilt, die städ-
tebaulichen, nutzungsfunktionalen und immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und Vorgaben zu definieren. Hierbei wird insbesondere auch zu prüfen sein, in-
wieweit Entwicklungsoptionen für mehrgeschossige Einzelhandelsnutzungen möglich 
sein sollten. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Festsetzung im Bebauungsplan zur 
Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen auch im 1. OG, um zukünftige, zu stark ein-
engende Vorgaben für ein notwendiges Invest an dieser Stelle zu vermeiden. Die vom 
Büro Stadt + Handel erarbeiteten Empfehlungen werden dem Ausschreibungsverfah-
ren zugrunde gelegt und mit der Stadt Leverkusen abgestimmt.  
 
Zu 2. 
Aus städtebaulichen Gründen ist gegen eine Hotelnutzung im nördlichen Sondergebiet 
(SO 1) nichts einzuwenden. Im SO 1.3 bis 1.5 soll Hotelnutzung zulässig sein. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung zur Regulierung der Erschließung für den Einzelhandel im ersten OG 
wird im Bebauungsplan nicht gefolgt. 
Der Anregung zur Zulässigkeit von Hotel- und Beherbergungseinrichtungen im SO 1 
wird gefolgt und der Bebauungsplan entsprechend ergänzt. 
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II/B 16: Stadt Burscheid 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine umfassende Verträglichkeits-
studie bzgl. der geplanten Einzelhandelsnutzungen erstellt. Die als städtebaulich ver-
träglich ermittelten Sortimente wurden im Bebauungsplan mit entsprechenden Ver-
kaufsflächenobergrenzen festgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass durch die 
Umsetzung des Vorhabens keine schädlichen Auswirkungen auf die Stadt Burscheid 
entstehen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 17: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 

NABU Stadtverband Leverkusen 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu 1) 
Die Ermittlung des Eingriffs erfolgte auf Grundlage einer terrestrischen Biotopkartie-
rung durch ein Fachbüro und in Rücksprache mit den Planern des Masterplans für die 
Entwicklung der nbso-Westseite hinsichtlich der angestrebten zukünftigen Gestaltung 
des Geltungsbereiches. Dementsprechend wurden die Ausgangs- und Planungssitua-
tion gegenübergestellt und die Veränderungen der Wertigkeiten gemäß der örtlich üb-
lichen Methodik (Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in 
NRW, LANUV 2008) und unter Berücksichtigung der landesgesetzlichen Vorgaben für 
Konversionsflächen (’Natur auf Zeit‘, vgl. § 4 LG NW) in Abstimmung mit der zuständi-
gen Fachbehörde gegenübergestellt. Das Vorgehen wird als sowohl fachlich begründ-
bar wie auch rechtskonform erachtet; die in der Stellungnahme vorgetragene Ein-
schätzung kann nicht nachvollzogen werden.  
Auch die Bewertung in der Stellungnahme, dass der Kompensationsumfang zu gering 
sei, ist angesichts der Ausgangssituation im Plangebiet und den vergleichsweise ge-
ringen Umweltauswirkungen der geplanten Entwicklung nicht nachvollziehbar. Beim 
Entwicklungsraum der neuen bahnstadt opladen handelt es sich um ein technisch ge-
prägtes, innerstädtisches Areal, das aufgrund der zurückliegenden Nutzungen und 
angrenzenden Verkehrs-, Gewerbe- und Siedlungsflächen bereits stark durch 
menschliche Einflüsse vorbelastet ist. Die u.a. mit dem vorliegenden Bebauungsplan 
angestrebte Vorbereitung der neuen Nutzungen trägt vielmehr zu einer flächenspa-
renden, nachhaltigen Stadtentwicklung bei; sie erfolgt entsprechend dem Grundsatz 
der vorrangigen Innenentwicklung und innerstädtischen Verdichtung und wirkt so indi-
rekt der Zersiedelung des Landschaftsraums entgegen.  
Da in der Stellungnahme nicht weiter erläutert wird, woraus die Einschätzung als zu 
gering bewerteter Eingriff einschließlich entsprechender Kompensation resultiert, kann 
weiterhin lediglich auf die Anwendung des vorgegebenen Verfahrens verwiesen wer-
den. 
 
Das Handlungspaket für die Kreuzkröte wird sowohl seitens der Fachgutachter (Plan-
werk Umwelt, Berlin) als auch seitens der Fachbehörde (Fachbereich Umwelt) als ge-
eignet und ausreichend angesehen. Die Erforderlichkeit einer Vergrößerung der vor-
gesehenen Maßnahmenfläche lässt sich fachlich nicht ableiten. 
Die Sicherung der Maßnahmenfläche für die Kreuzkröte erfolgt durch die Festsetzung 
im an das Plangebiet angrenzenden Bebauungsplan 208 A/II, III „Opladen – 
nbso/Westseite – Neue Bahnallee und Alkenrath – westlich Schlebuschrath“. Zudem 
befindet sich die Fläche in städtischem Eigentum, folglich ist eine dauerhafte, regel-
mäßige Pflege und somit die Sicherung der Fläche als Kreuzkrötenlebensraum ge-
währleistet. Die finanziellen Mittel dafür sind im Haushalt eingestellt.  
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 2) 
Die Brachflächennutzung des ehemaligen Ausbesserungswerkes und des Gleisbauho-
fes entspricht dem Gebot eines nachhaltigen, flächensparenden Städtebaus und redu-
ziert die Inanspruchnahme von bisher unbebauten Außenbereichsflächen. Diese In-
nenentwicklung leistet damit einen Beitrag zur „Stadt der kurzen Wege“ und somit 
auch zum Klimaschutz.  
Durch die Revitalisierung der innerstädtischen Industriebrache erfolgt eine Reduzie-
rung des Siedlungswachstums und damit des Landschafts- und Naturraumverlustes 
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am Stadtrand. Die Entwicklung des Gesamtprojektes ist damit grundsätzlich aus Sicht 
des Landschafts- und Naturschutzes positiv zu bewerten. 
Die planerische Vorbereitung der neuen Nutzungen erfolgt entsprechend dem Grund-
satz der vorrangigen Innenentwicklung und innerstädtischen Verdichtung und wirkt so 
indirekt der Zersiedelung des Landschaftsraumes entgegen. Für das Vorhaben wer-
den größtenteils bereits versiegelte bzw. verdichtete und vegetationsfreie Flächen in 
Anspruch genommen und damit keine neuen, unversiegelten Flächen im Außenbe-
reich. 
 
Wie im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (LFB) dargelegt, wurden für das Plan-
feststellungsverfahren zur Gütergleisverlegung in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich Umwelt der Stadt Leverkusen die Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter untersucht und in diesem Zusam-
menhang auch die entsprechenden Datenbestände des LINFOS (Fundortkataster für 
Pflanzen und Tiere des LANUV NRW) abgefragt. Von den Vogelarten finden vorwie-
gend Kulturfolger und anspruchslosere Arten der Siedlungsbereiche geeignete Le-
bensbedingungen im Plangebiet vor. Bei den Untersuchungen wurden gefährdete 
bzw. streng geschützte Arten lediglich außerhalb des Plangebiets in den Gehölzbe-
ständen südöstlich sowie nördlich des Gebiets in der Wiembachaue festgestellt (u.a. 
Turmfalke). Der Geltungsbereich des Bebauungsplans stellt vor Umsetzung dieses 
Bebauungsplans keinen vollwertigen Lebensraum für anspruchsvollere Vogelarten 
dar. Auch als Teillebensraum im Sinne eines Nahrungshabitats für die im weiteren 
Umfeld festgestellten Arten ist das Plangebiet nur sehr eingeschränkt geeignet. Im 
Rahmen des vorlaufenden Planfeststellungsverfahrens zur Gütergleisverlegung wurde 
eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Insgesamt sind bei Umset-
zung der Planung keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen von Tieren durch 
das Vorhaben zu befürchten.  
Gleichwohl sieht der vorliegende Bebauungsplan im Zuge der Quartiersentwicklung 
neue, von Tieren besiedelbare Strukturen im Plangebiet vor (Grünflächen, Begrünung 
inkl. Baumpflanzungen innerhalb der Quartiere und verkehrsbegleitende Maßnahmen 
(s. LFB Maßnahmen A1-4)) und schafft somit, wie in der Stellungnahme gewünscht, 
naturhaushaltswirksame, unbebaute Flächen mit Lebensraumfunktion für Tiere und 
Pflanzen. 
 
Im Bebauungsplan sind keine expliziten Festsetzungen zu Dach- und Fassadenbe-
grünung getroffen worden. Es steht jedoch jedem Eigentümer frei, seine Immobilie mit 
Dach- und/oder Fassadenbegrünung auszustatten. 
 
Es sind keine über die bisherigen Festsetzungen dieses Bebauungsplans Nr. 208 B/II 
und des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 208 A/II, III (Neue Bahnallee) hinausge-
henden Maßnahmen für den Naturhaushalt (Boden, Wasser, Klima) oder die Tierwelt 
erforderlich.  
Die gewünschte Entwicklung „artenreicher Blumenwiesen“ wäre nur bei weitgehender 
Freihaltung der Flächen von Betretung/Nutzung denkbar, da sonst die für eine derarti-
ge Biotopentwicklung erforderliche extensive Pflege (üblicherweise zweischürige, max. 
dreischürige Mahd) nicht mehr möglich wären. Der Ausschluss der geplanten Grünflä-
chen von jeglicher Nutzung entspricht nicht der städtebaulichen Zielstellung für das 
neue Quartier auf der Westseite der nbso zur öffentlichen und privaten Nutzung. Zu-
dem ergibt, wie bereits dargelegt, aus der Umsetzung der Planung kein Verlust derar-
tiger Vegetationsgesellschaften (Langgraswiesen). 
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Als Ausgangssituation für die Bewertung gemäß der Eingriffsregelung (BauGB) muss 
der Zustand nach Durchführung der Gütergleisverlegung sowie nach Umsetzung des 
angrenzenden Bebauungsplans Bebauungsplan Nr. 208 A/II, III „Opladen – 
nbso/Westseite – Neue Bahnallee und Alkenrath – westlich Schlebuschrath“ zugrunde 
gelegt werden. Ferner ist der planungsrechtliche Umstand zu beachten, dass es sich 
hier um Vorhabenflächen der öffentlichen Versorgung und damit verbundener Betriebe 
(Bahnbetriebsgelände) im Außenbereich handelt. Die bisherige mögliche Nutzung um-
fasste entsprechend der noch bestehenden bahnrechtlichen Widmung die vollumfäng-
liche Inanspruchnahme des Standortes für bahnbetriebliche Zwecke.  
Die als Begründung für die höherwertige Einschätzung des Gebiets benannte „Genese 
des Gebiets“ ist nicht nachvollziehbar; gerade wegen der bisherigen Nutzungsge-
schichte des Geländes als jahrzehntelanger Bahnbetriebsstandort begründet sich die 
deutliche Beeinträchtigung der Fläche in der Ausgangssituation. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans weist nach der Verlegung der Gütergleise großflächig mehr oder 
weniger stark befestigte Baustellen- und Lagerflächen (teilversiegelte Flächen mit 
Schotterauflage sowie versiegelte Anteile) und offene Bodenstellen auf, die überwie-
gend unbewachsen sind. Der Großteil des Plangebiets dürfte aufgrund des Fachpla-
nungsvorhalts als Bahngelände vollständig in Anspruch genommen, somit auch ver-
siegelt werden. Durch die mit dem vorliegenden Bebauungsplan hier vorgesehene 
bauliche Inanspruchnahme im Zuge der Quartiersentwicklung wird ein Teil des ehe-
maligen Bahngeländes überbaut (geplante Gebäude und Verkehrsflächen), es werden 
jedoch auch innerhalb der Wohn- und Mischgebiete sowie der Gewerbeflächen und 
Sondergebiete unversiegelte Freiflächen geschaffen. Darüber hinaus sollen öffentlich 
nutzbare Grünflächen entwickelt werden. 
Bei den im Ausgangszustand nach Gütergleisverlegung und Herstellung der Straße 
Neue Bahnallee kleinflächig im Plangebiet vorhandenen Vegetationsbeständen han-
delt es sich vorwiegend um ruderale Pionier- und Staudenfluren (zumeist Säume) so-
wie Verkehrsbegleitgrün und kleine, teils vorwaldartige Pioniergehölzbestände mit le-
bensraumtypischen Arten im westlichen Randbereich des Plangebiets. Der überwie-
gende Teil dieser Vegetationsbestände einschließlich der beiden vorhandenen Baum-
reihen am westlichen Gebietsrand wird in die geplanten Grünflächen in diesem Be-
reich integriert und somit erhalten.  
Wie bereits erläutert, wurde im LFB dargelegt, dass für das Planfeststellungsverfahren 
zur Gütergleisverlegung in Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich Umwelt der 
Stadt Leverkusen die Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, Heu-
schrecken und Tagfalter untersucht und in diesem Zusammenhang auch die entspre-
chenden Datenbestände des LINFOS (Fundortkataster für Pflanzen und Tiere des 
LANUV NRW) abgefragt wurden. Von den Vogelarten finden vorwiegend Kulturfolger 
und anspruchslosere Arten der Siedlungsbereiche geeignete Lebensbedingungen im 
Plangebiet vor. Bei den Untersuchungen wurden gefährdete bzw. streng geschützte 
Arten lediglich außerhalb des Plangebiets in den Gehölzbeständen südöstlich sowie 
nördlich des Gebiets in der Wiembachaue festgestellt (u.a. Turmfalke). Die Flächen im 
Geltungsbereich stellen vor Umsetzung dieses Bebauungsplans keinen vollwertigen 
Lebensraum für anspruchsvollere Vogelarten dar. Auch als Teillebensraum im Sinne 
eines Nahrungshabitats für die im weiteren Umfeld festgestellten Arten ist das Plange-
biet nur eingeschränkt geeignet. 
Im Zuge der Quartiersentwicklung werden neue, von Tieren besiedelbare Strukturen 
im Plangebiet geschaffen (Grünflächen, Begrünung inkl. Baumpflanzungen innerhalb 
der Quartiere und verkehrsbegleitende Maßnahmen (s. LFB Maßnahmen A1-4)), wes-
halb der Lebensraumverlust und mögliche kleinflächige Vergrämungen auch ange-
sichts des angrenzend vorhandenen Ausweichraums nicht als erheblich zu bezeich-
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nen sind. Wie im LFB beschrieben, ist insgesamt festzustellen, dass die durch Umset-
zung des Bebauungsplans entstehende Veränderung auf den eher wenig bedeutsa-
men potentiellen Teillebensraumflächen nicht ins Gewicht fällt; durch die Begrünung 
einschließlich Baumpflanzungen wird das Plangebiet zukünftig neue Lebensräume 
bieten. Es sind keine erheblichen (populationswirksamen) Auswirkungen im Zusam-
menhang mit Lebensraumverlusten für Vögel zu erwarten. Bei Beachtung der Vermei-
dungsmaßnahmen sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Bebauungsplanung 
bezüglich europäischer Vogelarten keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
einschlägig. 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6.1 – 6.3 sowie 9.1 – 9.2: Pflanzlisten  
Die in den Pflanzlisten in Kapitel IV der textlichen Festsetzungen aufgelisteten Arten 
sind nur beispielhaft genannt. Die mit dem Umweltamt der Stadt Leverkusen abge-
stimmte Liste enthält eine Auswahl standortgerechter Bäume und Sträucher, die für 
die Pflanzung gemäß den landschaftspflegerischen Maßnahmen als geeignet einge-
stuft wurden. Eine abschließende Pflanzliste entbehrt einer rechtlichen Grundlage.  
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 9.3.1: Überdeckung mit Erdschicht 
Die Überdeckung mit einer Erdschicht ist dort vorgesehen, wo entweder Tiefgaragen 
vorgesehen sind und entsprechend eine Deckschicht als Vegetationsstandort vorge-
sehen wird oder wo der Oberboden im Zuge der Altlastensanierung ausgetauscht 
werden muss. Die gewünschte Entwicklung „artenreicher Blumenwiesen“ wäre nur bei 
weitgehender Freihaltung der Flächen von Betretung/Nutzung denkbar, da sonst die 
für eine derartige Biotopentwicklung erforderliche extensive Pflege (üblicherweise 
zweischürige, max. dreischürige Mahd) nicht mehr möglich wären. Der Ausschluss der 
geplanten Grünflächen von jeglicher Nutzung entspricht nicht der städtebaulichen 
Zielsetzung für das neue Quartier auf der Westseite der nbso. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 9.3.2, 9.4.1 - 9.5: Anpflanzungen 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, He-
cken und Sträuchern dienen u.a. dazu, den ökologischen Ausgleich vor Ort umzuset-
zen. Eine Erhöhung der Anzahl zu pflanzender Laubbäume oder Sträucher ist dem-
nach bilanztechnisch nicht erforderlich.  
Neben dem landschaftsökologischen Nutzen sollen diese Pflanzungen zur Strukturie-
rung der nicht überbauten Flächen dienen. Ein weiteres Ziel ist jedoch auch, eine 
sinnvolle Nutzbarkeit dieser innerstädtischen Freiflächen für die Nutzer (Bewohner, 
Arbeitnehmer etc.) für z.B. Freitzeit, Spiel und Aufenthalt zu ermöglichen. Eine über-
mäßige Bepflanzung dieser Flächen steht diesem Ziel ggf. entgegen.  
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Zu 11.1 und 11.2.2: Fassaden und Dachbegrünungen  
Im Bebauungsplan sind keine expliziten Festsetzungen zu Dach- und Fassadenbe-
grünung getroffen worden und solche auch nicht in die ökologische Bilanzierung ein-
gegangen. Es steht jedoch jedem Eigentümer frei, seine Immobilie mit Dach- und/oder 
Fassadenbegrünung auszustatten.  
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 11.4: Gebäudevorbereiche / private Zuwegungen 
Die im Bebauungsplan festgesetzten mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belas-
tenden Flächen entlang der Neuen Bahnallee sollen als Zuwegung zu den dort vorge-
sehenen Wohngebäuden dienen. Demnach sollen hier neben Fußgängern und Rad-
fahrern auch Rettungs- und Müllfahrzeuge sowie Fahrzeuge zum Be- und Entladen 
fahren können. Aufgrund dessen ist die Ausführung dieser Flächen in wasserdurch-
lässigem Material nicht zielführend, da diese Ausführung nicht die erforderliche Fes-
tigkeit für die o.g. Fahrzeuge gewährleisten kann.  
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 11.5 
Im Bebauungsplan sind Festsetzungen zum Anpflanzen von Laubhecken mit stand-
ortgerechten Sträuchern getroffen worden. Eine Begrünung von Mauern und Zäunen 
ist nicht festgesetzt. Es steht jedoch jedem Eigentümer frei, seine Einfriedungen mit 
einer Begrünung auszustatten, die dann entsprechend den Festsetzungen mit stand-
ortgerechten Pflanzen durchzuführen ist. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu III. Hinweise – Position 6: Vogelverträgliche Lärmschutzeinrichtungen 
Die Hinweise beziehen sich auf die Konkretisierung der Lärmschutzeinrichtungen, 
welche nicht Gegenstand des Bebauungsplanes ist. Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen und in den nachfolgenden Verfahren berücksichtigt. 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Artenschutz am Gebäude 
Wie unter zu Punkt 2) bereits erläutert, werden im Zuge der Quartiersentwicklung 
neue, von Tieren besiedelbare Strukturen im Plangebiet geschaffen. Die Neuschaf-
fung von Nistmöglichkeiten und die Festschreibung eines Bienenhotels sind nicht er-
forderlich.  
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu Orientierung der Gebäude: energetische Effizienz 
Die Orientierung der Gebäude kann aufgrund der von der Bahn und der Neuen Bahn-
allee ausgehenden Lärmimmissionen nicht beliebig erfolgen. 
Da im Plangebiet jedoch Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer festgeschrieben 
sind, können Solaranlagen optimal ausgerichtet werden. Demnach ist eine Festschrei-
bung der Gebäudeausrichtung im Bebauungsplan nicht erforderlich.  
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Das im Bebauungsplanentwurf vorgesehene Begrünungskonzept wurde im Vergleich 
zum Vorentwurf bereits konkretisiert, so dass ein ansprechend durchgrüntes Quartier 
entstehen wird. Darüber hinaus werden keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Der 
Anregung wird daher nicht gefolgt. Den übrigen Stellungnahmen wird ebenfalls nicht 
gefolgt. 
Es ist zudem beabsichtigt möglichst eine Klimaschutzsiedlung, z. B. in Form eines 
größeren Gebäudekörpers umzusetzen.  
Die weiteren Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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II/B 18: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Es verlaufen zwei Richtfunkstrecken durch den Bereich des Bebauungsplanes. 
Im Bereich der Richtfunkstrecke Link 306553897-306555634 (max. Bauhöhe 18 m) ist 
ein allgemeines Wohngebiet Teilbereich WA 1 mit einer maximalen Gebäudehöhe von 
bis zu 78 m über NHN festgesetzt. Dies entspricht einer tatsächlichen Höhe von ca. 
18,50 m. 
Im Bereich der Richtfunkstrecke Link 16EM3601 (max. Bauhöhe 20 m) ist ein Son-
dergebiet mit den Teilbereichen SO 1.3 und SO 1.5 festgesetzt. Im SO 1.3 ist eine 
maximale Gebäudehöhe von bis zu 80 m über NHN bzw. im SO 1.5 eine minimale 
Gebäudehöhe von 85 m über NHN. Dies entspricht einer tatsächlichen Höhe von ca. 
19,50 m bzw. 24,5 m. Der Bebauungsplan ermöglicht somit die Errichtung von Ge-
bäuden mit einer Höhe, die die betreffenden Richtfunkstrecken beeinträchtigen könn-
ten. 
 
Im Bereich der Richtfunkstrecke Link 16EM2364 (max. Bauhöhe 42 m) ist ein Gewer-
begebiet festgesetzt. Die Richtfunkstrecke liegt jedoch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen. 
 
Grundsätzlich ist als öffentlicher Belang zu würdigen, dass eine flächendeckende Ver-
sorgung von Mobilfunkdiensten zur Verfügung steht und nicht beeinträchtigt wird. Ein-
zelne Mobilfunkbetreiber können sich daraus jedoch keine Rechte für Versorgungs-
trassen ableiten. Betreiber eines Mobilfunknetzes stellen nicht per se einen Träger 
öffentlicher Belange dar sondern sind in erster Linie private Telekommunikationsun-
ternehmen, die bei der Veränderung von Standortbedingungen angemessen reagieren 
müssen. Aus technischer Sicht wird angenommen, dass grundsätzlich die Möglichkeit 
zur Verlegung von Funkmasten besteht oder die Errichtung von Umlenkeinrichtungen 
vorgenommen werden kann. 
 
Andererseits sind mit der Nutzung des Mobilfunks zusammenhängende Fragen 
durchaus von Bedeutung für die Bauleitplanung, da in der Abwägung auch die Belan-
ge des Post- und Fernmeldewesens (§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 8 BauGB) zu berücksichti-
gen sind. Als private Anbieter können sich etwa die Belange der Mobilfunkbetreiber 
auch im Hinblick auf deren Versorgungsauftrag (auch wenn damit keine öffentliche 
Aufgabe übertragen ist) und die Belange der Mobilfunknutzer als abwägungsrelevant 
darstellen.  
 
Hinsichtlich der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu den möglichen Ge-
bäudehöhen ist herauszustellen, dass diese aus einem Entwurf resultieren, der die 
städtebaulichen Zielsetzungen für den neu zu entwickelnden innerstädtischen Bereich 
der nbso-Westseite (Stadtumbaugebiet) festlegt. Dieser städtebaulichen Zielsetzung 
soll auch weiterhin entsprochen werden, um die gewünschte stadträumliche Entwick-
lung zu erreichen.  
 
Alle o. g. Informationen berücksichtigend, werden die Richtfunkstrecken und die ent-
sprechenden Schutzstreifen als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren erfolgen frühzeitige Abstimmungen mit der 
Telefonica Germany GmbH bzw. mit der E-Plus Mobilfunk GmbH, um die funktionale 
Aufrechterhaltung der betroffenen Richtfunkstrecken zu gewährleisten. Hierbei werden 
Maßnahmen zur Verlegung von Funkmasten sowie die Anordnung von Umlenkeinrich-



 
 
 

81 
 

tungen erörtert. Die Kostenübernahme für erforderliche technische Maßnahmen wird 
im weiteren Verfahren zu klären sein. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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II/B 19: E-Plus Mobilfunk GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Es verlaufen zwei Richtfunkstrecken durch den Bereich des Bebauungsplanes. 
Im Bereich der Richtfunkstrecke Link 306553897-306555634 (max. Bauhöhe 18 m) ist 
ein allgemeines Wohngebiet Teilbereich WA 1 mit einer maximalen Gebäudehöhe von 
bis zu 78 m über NHN festgesetzt. Dies entspricht einer tatsächlichen Höhe von ca. 
18,50 m. 
Im Bereich der Richtfunkstrecke Link 16EM3601 (max. Bauhöhe 20 m) ist ein Son-
dergebiet mit den Teilbereichen SO 1.3 und SO 1.5 festgesetzt. Im SO 1.3 ist eine 
maximale Gebäudehöhe von bis zu 80 m über NHN bzw. im SO 1.5 eine minimale 
Gebäudehöhe von 85 m über NHN. Dies entspricht einer tatsächlichen Höhe von ca. 
19,50 m bzw. 24,5 m. Der Bebauungsplan ermöglicht somit die Errichtung von Ge-
bäuden mit einer Höhe, die die betreffenden Richtfunkstrecken beeinträchtigen könn-
ten. 
 
Im Bereich der Richtfunkstrecke Link 16EM2364 (max. Bauhöhe 42 m) ist ein Gewer-
begebiet festgesetzt. Die Richtfunkstrecke liegt jedoch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen. 
 
Grundsätzlich ist als öffentlicher Belang zu würdigen, dass eine flächendeckende Ver-
sorgung von Mobilfunkdiensten zur Verfügung steht und nicht beeinträchtigt wird. Ein-
zelne Mobilfunkbetreiber können sich daraus jedoch keine Rechte für Versorgungs-
trassen ableiten. Betreiber eines Mobilfunknetzes stellen nicht per se einen Träger 
öffentlicher Belange dar sondern sind in erster Linie private Telekommunikationsun-
ternehmen, die bei der Veränderung von Standortbedingungen angemessen reagieren 
müssen. Aus technischer Sicht wird angenommen, dass grundsätzlich die Möglichkeit 
zur Verlegung von Funkmasten besteht oder die Errichtung von Umlenkeinrichtungen 
vorgenommen werden kann. 
 
Andererseits sind mit der Nutzung des Mobilfunks zusammenhängende Fragen 
durchaus von Bedeutung für die Bauleitplanung, da in der Abwägung auch die Belan-
ge des Post- und Fernmeldewesens (§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 8 BauGB) zu berücksichti-
gen sind. Als private Anbieter können sich etwa die Belange der Mobilfunkbetreiber 
auch im Hinblick auf deren Versorgungsauftrag (auch wenn damit keine öffentliche 
Aufgabe übertragen ist) und die Belange der Mobilfunknutzer als abwägungsrelevant 
darstellen.  
 
Hinsichtlich der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu den möglichen Ge-
bäudehöhen ist herauszustellen, dass diese aus einem Entwurf resultieren, der die 
städtebaulichen Zielsetzungen für den neu zu entwickelnden innerstädtischen Bereich 
der nbso-Westseite (Stadtumbaugebiet) festlegt. Dieser städtebaulichen Zielsetzung 
soll auch weiterhin entsprochen werden, um die gewünschte stadträumliche Entwick-
lung zu erreichen.  
 
Alle o.g. Informationen berücksichtigend, werden die Richtfunkstrecken und die ent-
sprechenden Schutzstreifen als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren erfolgen frühzeitige Abstimmungen mit der 
Telefonica Germany GmbH bzw. mit der E-Plus Mobilfunk GmbH, um die funktionale 
Aufrechterhaltung der betroffenen Richtfunkstrecken zu gewährleisten. Hierbei werden 
Maßnahmen zur Verlegung von Funkmasten sowie die Anordnung von Umlenkeinrich-



 
 
 

87 
 

tungen erörtert. Die Kostenübernahme für erforderliche technische Maßnahmen wird 
im weiteren Verfahren zu klären sein. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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II/B 20: Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Zu Kampfmitteln wurde bereits 
zur öffentlichen Auslegung ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C  Stellungnahmen der Fachbereiche 
 
II/C 1: Fachbereich Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) 
Da im Weiteren noch Investorenwettbewerbe zu den einzelnen Baufel-
dern/Grundstücken durchgeführt werden, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine 
explizite Festlegung zu den jeweiligen Standorten im Bebauungsplan erfolgen. Die 
vorgebrachten Aspekte zur Errichtung von Wertstoffinseln und zu Stellplätzen von Ab-
fallbehältern werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
Die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen sind so dimensioniert, dass eine 
Befahrbarkeit durch Müllfahrzeuge sowie der Feuerwehr sichergestellt ist.  
Im Zuge der folgenden Baugenehmigungsverfahren sind insbesondere die Belange 
der Feuerwehr (Umfahrten) weiter zu präzisieren und entsprechende Nachweise zu 
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führen. Aufstellbereiche für Abfallbehälter sowie Fahrrouten für Müllfahrzeuge sind 
ebenfalls im weiteren Verfahren zu präzisieren. Hierbei ist die Nutzbarkeit angrenzend 
vorhandener (privater) Verkehrsflächen und Grünflächen im Sinne eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden sinnvoll zu integrieren. Hierbei wird insbesondere an 
die Möglichkeit der temporären Inanspruchnahme von solchen Flächen gedacht. 
 
Zum Thema abfallrechtliche Regelungen wurde eine mit der UAB abgestimmte Formu-
lierung in Begründung und Umweltbericht aufgenommen, demnach sich auch nach der 
Sanierung von Bodenbelastungen weitere belastete Böden in einigen Bereichen des 
Bebauungsplangebietes befinden können, die beim Anfall von Bodenaushub entspre-
chend den abfallrechtlichen Regelungen zu entsorgen sind. Die getroffenen Beschrei-
bungen der Bodenbeschaffenheit sind hierbei sachgerecht und abschließend behan-
delt. Im Zuge des geplanten Vermarktungsprozesses werden aus haftungsrechtlichen 
Überlegungen alle potenziellen Investoren über die mit der Nutzungsgeschichte des 
Geländes verbundene Bodenbeschaffenheit informiert und auf die möglichen Risiken 
hingewiesen. Weitere Ausführungen hierzu sind daher nicht erforderlich. 
 
Der Stellungnahme der Unteren Abfallbehörde wird nicht gefolgt. 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Untere Bodenschutzbehörde (UBB) 
Zum Thema Bodenbelastungen wurde eine mit der UBB abgestimmte Formulierung in 
Begründung und Umweltbericht aufgenommen. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Untere Immissionsschutzbehörde (UIB) 
In der vom Ingenieurbüro Peutz erstellten schalltechnischen Untersuchung VL7247-
2.1 vom 29.09.2016 werden auf Seite 39 ff des Gutachtens die von außen auf das 
Plangebiet einwirkenden Gewerbelärmimmissionen näher erläutert. 
 
Im Hinblick auf das Instandhaltungswerk der Deutschen Plasser Bahnbaumaschinen 
GmbH werden die Immissionsrichtwerte zum Tages- und Nachtzeitraum in der Umge-
bung i. d. R. eingehalten bzw. unterschritten. Ausschlaggebend für die Schallsituation 
des o. g. Betriebes ist die Nutzung des nördlich der Halle befindlichen Zuführungsglei-
ses. Nach aktueller Genehmigungslage darf dieses Gleis vor dem Hintergrund der be-
stehenden Bebauung in Opladen nur neunmal im Jahr zum Nachtzeitraum genutzt 
werden. 
Unter Ziffer 6.3 definiert die TA-Lärm Anforderungen / Immissionsrichtwerte für soge-
nannte seltene Ereignisse. Bei solchen Ereignissen (nicht mehr als 10 Tage oder 
Nächte eines Kalenderjahres und nicht an mehr als zwei aufeinander folgenden Wo-
chenenden) betragen die Immissionsrichtwerte 70 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der 
Nacht. 
Die Regelung der Genehmigungslage kann auch für die Bewertung der Auswirkungen 
auf die Neubebauung herangezogen werden. Grundsätzlich sind die Immissionen des 
o. g. Betriebes aufgrund der Lage nur für das geplante allgemeine Wohngebiet WA 3 
und das Mischgebiet MI 2 von Bedeutung. 
 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass zum Tageszeitraum mit Gleisnutzung im Bereich 
der geplanten Wohnbebauung (Ml 2 und WA 3) Beurteilungspegel von 55 dB(A) vor-
liegen. In der Nacht ergeben sich hier ebenfalls 55 dB(A) (Richtwert nachts für seltene 
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Ereignisse), wenn auf den nördlichen Gleisen Rangierfahrten stattfinden. Die Anforde-
rungen der TA-Lärm werden damit auch an der geplanten Bebauung tagsüber für die 
Regelnutzung und nachts bei Ansatz von seltenen Ereignissen nach TA-Lärm einge-
halten. 
Bei der Regelnutzung nachts (ohne Gleisnutzung) wird an der geplanten Bebauung im 
Mischgebiet MI 2 ein Beurteilungspegel nachts von ca. 42 dB(A) erreicht. Der Richt-
wert von 45 dB(A) für Mischgebiete wird damit eingehalten. 
An den nächstgelegenen Baugrenzen im allgemeinen Wohngebiet WA 3 wird ohne 
Berücksichtigung einer Gleisnutzung ebenfalls ein Beurteilungspegel nachts von 
ca. 42 dB(A) erreicht. Der Richtwert für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts 
wird somit um 2 dB(A) überschritten. 
Der Bebauungsplan trifft für das WA 3 und das MI 2 Festsetzungen einer geschlosse-
ne Bauweise in Verbindung mit bedingten Festsetzungen, welche eine Wohnnutzung 
innerhalb des WA 3 und innerhalb des MI 2 erst dann zulässt, wenn in den Randberei-
chen eine durchgehend geschlossene Bebauung auf der gesamten Länge in der fest-
gesetzten Mindestgebäudehöhe mindestens im geschlossenen Rohbau fertiggestellt 
ist. Darüber hinaus sind Fenster zu Aufenthaltsräumen an den zur Bahn orientierten 
Ostfassaden ausgeschlossen.  
Demnach ergeben sich keine Fassadenabschnitte, an denen eine solche Lärmimmis-
sion im Sinne der TA-Lärm zu Überschreitungen und Einschränkungen für die gewerb-
liche Nutzung der Deutschen Plasser Bahnbaumaschinen GmbH führt, welche nicht 
heute auch schon aufgrund der umliegenden bestehenden Bebauung und Genehmi-
gungslage vorliegt. 
 
Der Bebauungsplan berücksichtigt somit umfassend die Belange des Betriebsschut-
zes. 
 
Im Bereich der geplanten Wohngebäude werden generell Fenster zu schutzbedürfti-
gen Räumen an den zu den relevanten Gewerbebetrieben (Recycling-Betrieb Bender, 
Raiffeisen-Erzeugergenossenschaft Bergisch Land und Mark eG, Gewerbebetriebe 
zwischen der Fixheider Straße und der Borsigstraße) orientierten Ostfassaden auf-
grund der Verkehrslärmsituation ausgeschlossen. An den Südfassaden des geplanten 
Mischgebietes MI 2 werden aufgrund des Verkehrslärms zudem Fenster zu Schlaf- 
und Kinderzimmern ausgeschlossen.  
 
Eine Verschärfung der Kriterien zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte für die beste-
henden Gewerbebetriebe liegt somit aufgrund der Einhaltung der Anforderungen der 
TA-Lärm nicht vor. 
 
Der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde wird nicht gefolgt. 
 
Zu gebietsbezogener Lärmschutz 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Stellungnahmen der UAB und UIB wird nicht gefolgt.  
Der Stellungnahme der UBB wird gefolgt. 
Die Hinweise und Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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